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Sehr geehrte Damen und Herren,

Wissen und Know-how in Unterneh-
men müssen nicht nur fundiert, son-
dern auch stets aktuell gehalten wer-
den. Entscheiden sie doch mit über
Erfolg und Misserfolg. Dies gilt umso
mehr in kritischen Marktphasen und
Zeiten des Wandels, wie wir sie derzeit
erleben. Hinzu kommt, dass erfolgrei-
che Unternehmenssteuerung mehr
denn je von den Veränderungen in der
nationalen und internationalen Rech-
nungslegung mitbestimmt wird.
Der Einfluss beispielsweise, den die
International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) auf die Rechnungslegung
des deutschen HGB haben, fordert die
volle Aufmerksamkeit der Verantwortli-
chen in Geschäftsführung und Rech-
nungswesen.
Das Stichwort dabei lautet Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz, kurz BilMoG,
das wesentliche Veränderungen für die
Bilanzierung im Sinne einer Anpassung
an internationale Normen mit sich
bringt. Für kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen sind die IFRS bereits ein
Muss. Für mittelständische Unterneh-
men ein Thema, das ebenfalls an Be-
deutung gewinnt. Globalisierung und
neue Finanzierungsquellen machen ei-
ne Orientierung an internationalen
Standards immer dringlicher. Generell
sind die Regelungen der IFRS und des
BilMoG sehr komplex, was zwangsläu-
fig eine Herausforderung in der Umset-
zungspraxis darstellt.
Unter dem Leitgedanken „Know-how
by AWT Horwath: Impuls - Dialog -
Erfolg!“ haben wir für Sie einen Zyklus

an Veranstaltungen und Workshops ins
Leben gerufen, der diese wichtigen Ent-
wicklungen aufgreift und inhaltlich so
vermittelt, dass Sie sie in Ihrer unter-
nehmerischen Praxis umsetzen können.
Referenten aus der Prüfung und Bera-
tung stehen für den praxisbezogenen
Mehrwert ein. Ihr Investment: Einige
Stunden Ihrer Aufmerksamkeit.
Unter dem Oberbegriff „BilMoG” sind
drei Veranstaltungen konzipiert, die die
Grundkonzepte der Veränderung in
den Fokus stellen. Themen, die unmit-
telbaren Einfluss auf Bilanzstrukturen,
Kennzahlen und das Jahresergebnis ha-
ben. Der zweite Komplex, mit ebenfalls
drei Veranstaltungen, befasst sich mit
den IFRS. Hierbei werden in Workshops
praxisrelevante Themen anhand von
Fallbeispielen bearbeitet. Themen, die
auch für die Deutsche Prüfstelle für
Rechnungslegung (DPR) Prüfungs-
schwerpunkte für das Jahr 2009 darstel-
len.
Gerne laden wir Sie schon heute ein, an
diesen Veranstaltungen teilzunehmen
und sich anzumelden. Die aktuellen
Inhalte und Anmeldungsformulare fin-
den Sie auf unserer Internetseite. Profi-
tieren Sie von unserem Know-how für
Ihren unternehmerischen Erfolg. Wir
freuen uns auf den aktiven Dialog mit
Ihnen, denn wir wollen auch in Zukunft
der verlässliche Partner für Sie bleiben.

Mit den besten Empfehlungen
Ihre
Barbara Erdt
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Die Neuregelungen der Unterneh-
menssteuerreform 2000 haben dazu
geführt, dass die Abschreibung von
Kapitalgesellschaftsanteilen auf den
niedrigeren Teilwert durch eine Kapi-
talgesellschaft steuerlich nicht mehr
erfolgswirksam zu behandeln ist. Im
Gegenzug ist auch die Wertaufholung
zu 95 % steuerneutral. Unter der alten
Rechtslage (vor 2001) konnten Teil-
wertabschreibungen steuerlich gel-
tend gemacht werden und auch die

Wertaufholung war steuerwirksam.
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte
nun über die steuerliche Behandlung
einer Wertaufholung zu entscheiden,
der sowohl eine steuerunwirksame
(nach neuer Rechtslage) und eine
steuerwirksame Teilwertabschreibung
(nach alter Rechtslage) vorangegan-
gen war. Hierzu vertrat die Finanzver-
waltung die Ansicht, dass die Wertauf-
holung solange steuerpflichtig ist, bis
die steuerwirksame Teilwertabschrei-

Wertaufholung bei steuerwirksamen und -unwirksamen
Teilwertabschreibungen

bung aufgezehrt ist. Dieser Auffassung
hat sich das Gericht erfreulicherweise
nicht angeschlossen und mit Urteil
vom 02.12.2008 (6 K 2726/06 K) ent-
schieden, dass die Wertaufholung zu-
nächst vorrangig mit den steuerun-
wirksamen Teilwertabschreibungen zu
verrechnen war. Somit blieben im Ur-
teilsfall die Zuschreibungen steuerfrei.
Die Finanzverwaltung hat gegen das
Urteil Revision beim Bundesfinanzhof
eingelegt (IR 2/09). �

Bei der steuerlichen Beurteilung der
Vergütung von Gesellschafter-Ge-
schäftsführern einer GmbH besteht be-
kanntlich seit langem die Problematik
der Angemessenheit der Vergütung.
Überschreiten die Bezüge den Betrag,
den ein fremder Geschäftsführer in ver-
gleichbarer Position verdient (Fremd-
vergleich), liegt insoweit eine verdeck-
te Gewinnausschüttung vor.
Verdeckte Gewinnausschüttungen dür-
fen den Gewinn der Gesellschaft nicht
mindern und führen beim betroffenen
Gesellschafter zu Einkünften aus Kapi-
talvermögen. Wegen der grundsätzlich
nachteiligen steuerlichen Folgen der
verdeckten Gewinnausschüttung emp-
fiehlt es sich von Zeit zu Zeit zu über-
prüfen, ob die Vergütung des Gesell-
schafter-Geschäftsführers noch ange-
messen ist. Insbesondere aufgrund der
Finanzkrise besteht derzeit das Risiko,
dass sich die Vergleichsvergütung der
Geschäftsführer tendenziell nach unten

entwickelt, beziehungsweise vorüber-
gehend stagniert.
Die Thematik der Angemessenheit der
Geschäftsführervergütung war auch
Gegenstand einer neueren Entschei-
dung des Finanzgerichts München (Be-
schluss vom 14.07.2008 – 6 V 152/08),
bei der es um die Beschäftigung meh-
rerer Gesellschafter-Geschäftsführer
ging. In dieser Entscheidung wurde er-
neut klargestellt, dass in einem solchen
Fall gegebenenfalls Vergütungsab-
schläge vorgenommen werden müs-
sen, um eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung zu vermeiden. Es müsse be-
rücksichtigt werden, dass sich die im
externen Fremdvergleich ermittelte
Angemessenheit der Vergütung re-
gelmäßig auf die Gesamtgeschäfts-
führung beziehe.
Grundsätzlich ergibt sich diese Proble-
matik zwar vorrangig bei einem
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer.
Allerdings kann unter Umständen eine

Vergütung mehrerer Gesellschafter-Geschäftsführer
vergleichbare Problematik auch bei ei-
nem Vorstand einer AG bestehen,
wenn dieser Anteile an der AG hält.
Zwar wird hier, anders als bei der
GmbH, die Vergütung nicht durch die
Gesellschafter, sondern durch den
Aufsichtsrat bestimmt, wodurch eine
verdeckte Gewinnausschüttung in der
Regel zu verneinen ist. In Ausnahmen
hat die Rechtsprechung allerdings
auch bei der AG eine verdeckte Ge-
winnausschüttung angenommen. Für
die Vorlage einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung kommt es hierbei auf die
faktischen Beherrschungsverhältnisse
des Vorstands über den Aufsichtsrat an.
Gerade bei Familien-Aktiengesell-
schaften, in denen der Aufsichtsrat mit
Familienmitgliedern des Vorstands be-
setzt ist, könnte eine verdeckte Ge-
winnausschüttung anzunehmen sein.
Somit ist auch hier Vorsicht geboten,
wenn die Grenzen des Fremdvergleichs
überschritten werden. �

EINKOMMENSTEUER

Das Finanzgericht Münster (Beschluss
vom 08.05.2009, 1 K 2872/08) hält
die ab dem Jahr 2007 geltende
Regelung zum Abzug von Werbungs-
kosten für ein häusliches Arbeitszim-
mer wegen eines Verstoßes gegen den
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz zu-
mindest teilweise für verfassungswid-
rig. Es hat daher das finanzgerichtliche
Verfahren ausgesetzt und die Frage der
Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen
Regelung dem Bundesverfassungs-
gericht vorgelegt (2 BvL 13/09).
Streitfall: Im zu entscheidenden Fall

hatte das Finanzamt die vom Kläger –
einem Lehrer – geltend gemachten
Werbungskosten für sein häusliches Ar-
beitszimmer unter Hinweis auf die ab
2007 geltende gesetzliche Neurege-
lung nicht anerkannt. Das Gesetz sieht
vor, dass Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer grundsätzlich
nicht mehr abziehbar sind. Eine Aus-
nahme gilt nur dann, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen
Betätigung bildet. Da dies bei einem
Lehrer nicht der Fall ist, scheidet nach

Neuregelung zum häuslichen Arbeitszimmer verfassungswidrig?
der aktuellen Fassung des Gesetzes der
Werbungskostenabzug insgesamt aus,
und zwar selbst dann, wenn – wie im
Streitfall – für die Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts sowie die Klausu-
renkorrektur kein Arbeitsplatz an der
Schule zur Verfügung steht. Bis zur
Neufassung des Gesetzes konnten Ar-
beitnehmer, denen kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung stand, immer-
hin Werbungskosten bis zu einem
Betrag von € 1.250 absetzen.
Entscheidung: Das Finanzgericht Mün-
ster hält die Neuregelung jedenfalls in-
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soweit für verfassungswidrig, als sie
ausschließt, dass Aufwendungen be-
rücksichtigt werden, obwohl für die
berufliche oder betriebliche Tätigkeit
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. Die Regelung könne we-
gen des Wortlauts und des erkennba-
ren Gesetzeszwecks nicht verfassungs-
konform ausgelegt werden. Sie versto-
ße gegen den allgemeinen Gleichheits-
grundsatz (Artikel 3 des Grundgeset-
zes), das Gebot der Folgerichtigkeit

und das objektive Nettoprinzip. Die
Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer seien jedenfalls dann Er-
werbsaufwendungen, wenn dem
Steuerzahler kein anderer Arbeitsplatz
zur Verfügung stehe.
Das nunmehr geltende Abzugsverbot
benachteilige die Betroffenen im Ver-
gleich mit Steuerpflichtigen, bei denen
der Mittelpunkt der gesamten berufli-
chen und betrieblichen Betätigung im
häuslichen Arbeitszimmer liege. Auch

gegenüber denjenigen, die ein außer-
häusliches Arbeitszimmer nutzten, sei-
en sie benachteiligt. Eine Rechtferti-
gung hierfür ergebe sich weder aus
dem Ziel der Haushaltskonsolidierung
noch aus der Typisierungskompetenz
des Gesetzgebers. Auch andere Grün-
de, wie das Bestehen einer besonderen
Missbrauchsgefahr oder eine Verwal-
tungsvereinfachung, könnten das Ab-
zugsverbot nicht rechtfertigen. �

EINKOMMENSTEUER - Fortsetzung

Die Zahlung von Vergütungen für die
Vorstandstätigkeit kann zum Verlust
der Gemeinnützigkeit führen. Die Ge-
meinnützigkeit ist nicht gefährdet,

wenn die Satzung des Vereins die Be-
zahlung des Vorstands (ausdrücklich)
zulässt. Die Finanzverwaltung (BMF-
Schreiben vom 22.04.2009 - IV C 4 - S

Fristverlängerung für Satzungsänderung wegen Vergütung für
eherenamtliche Vorstandstätigkeit

2121/07/0010 - 2009/0243856) hat
jetzt die Frist für entsprechende Sat-
zungsänderungen um sechs Monate
bis zum 31.12.2009 verlängert. �

GEMEINNÜTZIGKEIT

Am 09.07.2009 hat der internationale
Standardsetzer IASB die seit langem
geplanten Rechnungslegungsnormen
für kleine und mittlere Unternehmen
die sog. „IFRS for SMEs“ veröffentlicht.
Der über 200 Seiten zählende Stan-
dard stellt ein eigenständiges, gegen-
über den „full IFRS“ wesentlich verein-
fachtes Regelwerk dar. Er ist in seiner
Anwendung für alle Unternehmen ge-
dacht, deren Wertpapiere nicht öffent-
lich gehandelt werden und die nicht
Banken oder Versicherungen sind.
Durch diesen Standard soll die welt-

weite Vergleichbarkeit der Abschlüsse
auch für nicht börsennotierte Unter-
nehmen gewährleistet werden.
Aus Sicht des IASB handelt es sich bei
den „IFRS for SMEs“ um einen äußerst
wichtigen Standard, da voraussichtlich
viele Länder diesen Standard überneh-
men werden und somit den dort an-
sässigen Unternehmen die Anwen-
dung der „IFRS for SMEs“ statt der lo-
kalen Regelungen erlauben werden. In
Deutschland allerdings müssen Ab-
schlüsse weiterhin nach HGB erstellt
werden, da der deutsche Gesetzgeber

IFRS für kleine und mittlere Unternehmen
sich für die Umsetzung des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes und
damit gegen die Einführung der „IFRS
for SMEs“ entschieden hat.
Dennoch bieten die „IFRS for SMEs“
insbesondere für nicht-kapitalmarkt-
orientierte deutsche Mutterunterneh-
men mit Tochtergesellschaften im Aus-
land die Möglichkeit der Vereinheit-
lichung der Konzernrechnungslegung
durch Nutzung eines weltweit einheit-
lich anzuwendenden Standards. �

IFRS-NEWS

Ein Schwerpunkt des Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (BilMoG) be-
trifft die Pensionsverpflichtungen:
� Hier entsteht ein eigener Weg der

HGB-Bilanzierung, der sich an die
IFRS-Regelungen (IAS 19) anlehnt.
� Insbesondere müssen künftige Ge-

halts- und Rentensteigerungen jetzt
bei der Bewertung berücksichtigt

werden und anstelle des steuerli-
chen Teilwerts gemäß § 6a EStG,
ein betriebswirtschaftlich realisti-
scher Wert, der so genannte „Erfül-
lungswert“ ermittelt werden. Die
zukünftigen Preis- und Kostenstei-
gerungen müssen zwingend
Bestandteil der Bewertung sein.
� Ein bestimmtes Verfahren zur Er-

Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzierung und Bewertung
von Pensionsverpflichtungen in der Handelsbilanz unter besonde-
rer Berücksichtigung des 15-jährigen Übergangszeitraums

mittlung ist nach dem BilMoG nicht
vorgeschrieben. In jedem Fall wer-
den spätestens ab 2010 unter-
schiedliche Ansätze der Pensions-
verpflichtungen in der Steuerbilanz,
der HGB-Bilanz und der IFRS-Bilanz
entstehen.
� Pensions- oder ähnliche langfristige

Rückstellungen mit Restlaufzeiten

RECHNUNGSLEGUNG



4 | August 2009

von mehr als einem Jahr, sind mit
dem durchschnittlichen Marktzins-
satz der vergangenen sieben Jahre
abzuzinsen. Hierzu wird die Deut-
sche Bundesbank entsprechende
Zinskurven ermitteln und veröffent-
lichen.
� Abweichend davon dürfen Alters-

versorgungsverpflichtungen oder
vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen pauschal mit dem

durchschnittlichen Marktzinssatz
abgezinst werden, der sich bei einer
angenommenen Restlaufzeit von
15 Jahren ergibt.
� Die durch die Umstellung erforder-

lichen Zuführungen zu den Pen-
sionsrückstellungen können entwe-
der sofort oder in Jahresraten in
Höhe von mindestens einem Fünf-
zehntel bis spätestens zum
31.12.2024 angesammelt werden,

um eine zu starke einmalige Bela-
stung zu vermeiden.
� Für den steuerlichen Wertansatz der

Pensionsrückstellung ist weiterhin
§ 6a EStG maßgeblich. Als Folge
sind aufgrund der temporären Dif-
ferenzen latente Steuern auszuwei-
sen. �

RECHNUNGSLEGUNG - Fortsetzung

Das BilMoG hat das Ziel, die Rech-
nungslegung nach HGB zu reformie-
ren. Die Änderungen sollten dabei steu-
erneutral ausgestaltet werden. Trotz-
dem hat das BilMoG auch zu einigen
steuerrelevanten Neuerungen geführt.
Die steuerlich bedeutsamste Änderung
dürfte die Abschaffung der sog. umge-
kehrten Maßgeblichkeit der Steuerbi-
lanz für die Handelsbilanz sein. Der
Grundsatz der umgekehrten Maßgeb-
lichkeit sieht vor, dass steuerliche
Wahlrechte nur in Übereinstimmung
mit der Handelsbilanz ausgeübt wer-
den können.

Durch die Abschaffung dieses Grund-
satzes soll die Aussagefähigkeit der
Handelsbilanz verbessert werden, da
der Ansatz in der Handelsbilanz nicht
mehr durch steuerliche Wahlrechte be-
einflusst wird. Ein weiterer positiver
Aspekt ist, dass Bilanzansätze in der
Steuerbilanz derart ausgestaltet wer-
den können, dass der steuerliche Ge-
winn möglichst niedrig ausfällt, ohne
dass dabei auf eine höhere Gewinn-
ausschüttung an die Gesellschafter
verzichtet werden muss. Durch die
Aufgabe der umgekehrten Maßgeb-
lichkeit können somit in der Steuerbi-
lanz beispielsweise Rücklagen nach
§ 6b EStG gebildet oder Sonderab-
schreibungen nach § 7g EStG vorge-
nommen werden - unabhängig von
den Ansätzen in der Handelsbilanz.

Allerdings ergeben sich auch neue Ver-
pflichtungen: So müssen Wirtschafts-

güter, die aufgrund der Ausübung ei-
nes steuerlichen Wahlrechts nicht mit
dem handelsrechtlich maßgeblichen
Wert in der steuerlichen Gewinner-
mittlung ausgewiesen werden, in be-
sondere, laufend zu führende Ver-
zeichnisse aufgenommen werden. In
diesen Verzeichnissen sind folgende
Punkte nachzuweisen:

� der Tag der Anschaffung oder Her-
stellung,
� die Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten,
� die Vorschrift des ausgeübten steu-

erlichen Wahlrechts und
� die vorgenommenen Abschreibun-

gen.

Es ist davon auszugehen, dass die Fi-
nanzverwaltung auf bestehende
Grundsätze zur Verzeichnisführung zu-
rückgreift, beispielsweise auf die
Grundsätze zu Verzeichnissen für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter, wie sie
vor Inkrafttreten der Unternehmens-
steuerreform zu führen waren. Da die
laufende Verzeichnisführung eine Vor-
aussetzung für die steuerliche Inan-
spruchnahme des jeweiligen Wahl-
rechts ist, besteht die Gefahr, dass die
Finanzverwaltung bei fehlenden oder
unvollständigen Verzeichnissen die In-
anspruchnahme des gewünschten
steuerlichen Wahlrechts versagt.

Die Neuregelung hinsichtlich der Füh-
rung des Verzeichnisses gilt ab dem
Veranlagungszeitraum 2009. �

Anmerkungen zum BilMoG aus steuerlicher Sicht:
Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit
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